
 

Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  
	
           Waake, 18.10.2017 
	
An die Mitglieder des  
Rates der Gemeinde Waake 
 
Sehr geehrte Ratsmitglieder, 
ich lade Sie ein zur 
 
 

6. Sitzung des Rates 
in der Wahlperiode 2016 bis 2021, 

am Donnerstag, 26.10.2017, 20:00 Uhr, 
im Gemeindehaus, Hacketalstraße 5a, 37136 Waake. 

 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

4. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

5. Genehmigung des Protokolls der 5. Sitzung des Rates vom 07.09.2017 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit dem Landkreis Göttingen über die Wahrneh-
mung von Aufgaben in der Jugendhilfe einschließlich einer Finanzvereinbarung [Vorlage 33/2017] 

8. Ausweitung der Sonderöffnungszeiten des Kindergartens zum 01.10.2017 [Vorlage Nr. 34/2017] 

9. Sachstandsmitteilung und Aussprache über das Ergebnis der Einwohnerbefragung zu den gemeindeei-
genen Immobilien [Vorlage 35/2017] 

10. Allgemeine Vorbefassung durch den Verwaltungsausschuss [Vorlage 36/2017] 

11. Schulbussituation in Waake und in Bösinghausen [Vorlage 38/2017] 

12. Einwohnerfragestunde: 
Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen an den Rat und die Verwaltung zu richten. Fragen, die den per-
sönlichen Bereich betreffen, sind nicht zugelassen. 

13. Behandlung von Anfragen 

14. Schließung der Sitzung 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Johann-Karl Vietor 
Bürgermeister 



Gemeinde Waake 
- Der Bürgermeister - 

Sitzungsvorlage Nr. 33/2017 
 

      18.10.2017 
Beratende Gremien   Sitzungstag  öffentlich nicht öffentlich 
Bau- und Umweltausschuss          < >           < > 
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss         < >           < > 
Verwaltungsausschuss   26.10.2017       < >           <X> 
Gemeinderat    26.10.2017       <X>            < > 
 
 
Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit dem Landkreis Göttingen über die Wahr-
nehmung von Aufgaben in der Jugendhilfe einschließlich einer Finanzvereinbarung 
 
Aufgrund der Fusion der ehemaligen Landkreise Göttingen und Osterode am Harz ist der Beschluss neuer 
öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen über die Wahrnehmung von Leistungen des öffentlichen Jugendhilfe-
trägers durch die kreisangehörigen Gemeinden notwendig geworden, weil in den Altkreisen unterschiedliche 
Regelungen, auch bezüglich des finanziellen Ausgleichs, galten. Rechtsgrundlage für den Beschluss der öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarungen ist § 13 Abs. 1 des Niedersächsisches Gesetzes zur Ausführung des Ach-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB VIII). Demnach können Gemeinden im Einvernehmen mit 
dem örtlichen Träger Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. 
 
Im Rahmen der Verhandlungen des Landkreises Göttingen mit Vertretern der kreisangehörigen Gemeinden 
wurde vereinbart, dass es künftig anstelle einer Vereinbarung folgende drei Teilvereinbarungen geben wird: 
 
1. Eine Teilvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben gem. §§ 22a, 24 SGB VIII (Förderung in 

Tageseinrichtungen) i.V.m. § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII, 
 

2. eine Teilvereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben gem. §§ 22a, 24 SGB 
VIII (Förderung in Tageseinrichtungen) i.V.m. § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII und 
 

3. eine Teilvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben gem. § 11 SGB VIII (Jugendarbeit) i.V.m. 
§ 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII. 

 
Die neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen lösen die bis zum 31.12.2017 geltenden Vereinbarungen 
der Altkreise Göttingen und Osterode am Harz ab und sollen zum 01.01.2018 in Kraft treten. 
 
Um den steigenden Zuschussbedarfen der Gemeinden im Rahmen der Erledigung der vorgenannten Aufga-
ben Rechnung zu tragen, wurde im vorliegenden Verhandlungsentwurf vorgeschlagen, den Gemeinden ab 
dem 01.01.2018, zunächst für die Dauer von fünf Jahren, jährlich einen Zuschuss in Höhe von insgesamt vier 
Millionen Euro zu gewähren. Den Betrag erhalten die Mitgliedsgemeinden aufgrund des folgenden Ver-
teilschlüssels: 
 
54% auf Basis der belegten Plätze; dabei werden Plätze unter 6 Std. Betreuungszeit (nicht Öffnungszeit) 

mit dem Faktor 1,0 und Plätze mit 6 Std. und mehr Betreuungszeit mit dem Faktor 2,5 gewichtet, 
 
36% auf Basis der genehmigten Plätze und 
 
10% auf Basis der Steuerkraft für Zuweisungen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. 
 
Für den Bereich der Samtgemeinde Radolfshausen werden sich diese Betriebskostenzuschüsse nach ersten 
Berechnungen auf insgesamt rd. EUR 158.400 belaufen; diese werden in voller Höhe an die Mitgliedsge-
meinden weitergegeben. Hinzu kommt, dass die Gemeinden bisher auf Antrag Investitionszuschüsse für die 
Einrichtung von Kita- und Krippenplätzen erhalten haben, die nach einvernehmlicher Absprache in der Ver-
handlungskommission künftig zugunsten der Pauschalerstattung entfallen werden. 
 

































Gemeinde Waake 
- Der Bürgermeister - 

Sitzungsvorlage Nr. 34/2017 
 

      18.10.2017 
Beratende Gremien   Sitzungstag  öffentlich nicht öffentlich 
Bau- und Umweltausschuss          < >           < > 
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss         < >           < > 
Verwaltungsausschuss   26.10.2017       < >           <X> 
Gemeinderat    26.10.2017       <X>           < > 
 
 
Ausweitung der Sonderöffnungszeit des Kindergartens zum 01.10.2017 
 
Bei der Aufstellung der Dienstpläne ist der neuen Leitung des Kindergartens aufgefallen, dass bereits vor 
dem Beginn der Betreuungszeit ab 08:00 Uhr die Kinder von den Eltern in den Kindergarten gebracht werden. 
Dies hat zur Folge, dass die sogenannten „Sonderöffnungszeiten“, die vor bzw. nach den eigentlichen „Be-
treuungszeiten“ liegen und in denen die Kinder nicht betreut aber fachgerecht beaufsichtigt werden müssen, 
deutlich auszuweiten sind. Bisher waren die Arbeitszeiten des Kindergartenpersonals so eingeteilt, dass Ar-
beitsbeginn 08:00 Uhr mit Abgabe der Kinder im Kindergarten war. 
 
Nach einer formellen Befragung, wer von den Eltern die Sonderöffnungszeiten in Anspruch nehmen möchte, 
habe man 20 Meldungen erhalten, so die Leitung des Kindergartens. Folglich müssen zwei Fachkräfte ab 
07:30 Uhr anwesend sein. Im Ergebnis wird der status quo an die offizielle Arbeitszeitregelung angepasst. 
 
Bisher war diese Ausweitung der Arbeitszeiten nicht erfasst worden. Die Ausweitung der Arbeitszeiten hat 
zwangsläufig eine Ausweitung der Personalkosten zur Folge. Das Kirchenkreisamt veranschlagt hier gemäß 
beiliegendem Schreiben einen Betrag von jährlich rd. EUR 2.600. Diese Mehraufwendungen sind im Jahr 
2017 durch höhere Transferleistungen/Umlagen/Zuweisungen gedeckt. 
 
Der VA hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 (Vorlage 32/2017) die Übernahme dieser Kosten einstimmig 
beschlossen. Gleichzeitig wurde darüber diskutiert, diese Mehrkosten auf die Eltern, die die Sonderöffnungs-
zeit in Anspruch nehmen, umzulegen und die Kosten so zu refinanzieren. Hierfür müsste nochmal gesondert 
der tatsächliche Bedarf für diese Sonderöffnungszeit ermittelt werden. 
 
Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der neuen Vereinbarung zwischen Landkreis und Gemeinde die Fi-
nanzierung der Elternbeiträge insgesamt neu geregelt wird (Stichwort: Einkommensstaffelung), wird vorge-
schlagen, die Bedarfsermittlung der Sonderöffnungszeit im Frühjahr 2018 durchzuführen, um dann für diese 
Sonderöffnungszeiten auch einen gesonderten Elternbeitrag auszuweisen. Darüber hinaus soll der neuen Lei-
terin des Kindergartens, die bei der systematischen Aufarbeitung der Kindergartensituation diese Umstände 
festgestellt hat, durch Verzicht auf eine unverzüglich durchzuführende Bedarfsermittlung mit drohenden Bei-
tragssteigerungen für die Eltern die Chance gegeben werden, ihre Arbeit unter verlässlichen und ruhigen 
Rahmenbedingungen fortzusetzen.  
 
 
Beschlussempfehlung 
 
1. Der Rat nimmt den Beschluss des VA vom 26.09.2017 über die Genehmigung der zusätzlichen Perso-

nalausgaben für die Sonderöffnungszeiten des Kindergartens zur Kenntnis. 
 
2. Der Rat der Gemeinde Waake beschließt, auf eine sofortige Refinanzierung der zusätzlich entstandenen 

Personalkosten zu verzichten und diese im Rahmen der Bedarfsermittlung der Sonderöffnungszeit im 
Frühjahr 2018 bei der Neugestaltung der Elternbeiträge zu berücksichtigen. 

 
 
gez. Johann-Karl Vietor 
Bürgermeister 







Gemeinde Waake 
- Der Bürgermeister - 

Sitzungsvorlage Nr. 35/2017 
 

      18.10.2017 
Beratende Gremien   Sitzungstag  öffentlich nicht öffentlich 
Bau- und Umweltausschuss          < >           < > 
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss         < >           < > 
Verwaltungsausschuss   26.10.2017       < >           <X> 
Gemeinderat    26.10.2017       <X>           < > 
 
 
Sachstandsmitteilung und Aussprache über das Ergebnis der Einwohnerbefragung zu den gemeinde-
eigenen Immobilien 
 
Am 24. September 2017 hat die Gemeinde Waake zeitgleich mit der Bundestagswahl eine Einwohnerbefra-
gung durchgeführt. Gegenstand war die Frage, wie zukünftig mit den nahezu funktionsgleichen gemeindeei-
genen Immobilien Gemeindehaus (Mehrzweckhalle) und Dorfgemeinschaftshaus verfahren werden soll. 
Hierzu gab es im Vorfeld eine Einwohnerversammlung, in deren Rahmen insbesondere Kennzahlen wie Kos-
ten und Auslastung der Immobilien vorgestellt wurden. Es gab aber auch einen Ausblick hinsichtlich eines 
möglichen Ausbaus des Dorfgemeinschaftshauses und einer möglichen ganz anders gelagerten Nutzung des 
Gemeindehauses bzw. des Grundstücks z.B. in Form einer Tagespflege oder eines Mehrgenerationenhauses. 
 
Darüber hinaus wurden weiterführende Informationen in einem Waaker Kurier und auf der Internetseite der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
 
Die Einwohnerbefragung hat zu folgendem Ergebnis geführt: 
 

 Waake Bösinghausen Gesamt 
Wahlberechtigte 803  325  1128  
  davon       
    Briefwähler 47  32  79  
    Urnenwähler 485  179  664  
Wahlbeteiligung  66,25%  64,92%  65,87% 
       
Alternative 1 311 58,46% 136 64,45% 447 60,16% 
Alternative 2 205 38,53% 65 30,81% 270 36,34% 
ungültige Stimmen 16 3,01% 10 4,74% 26 3,50% 
 532 100,00% 211 100,00% 743 100,00% 

 
Die Alternative 1, für die sich insgesamt 60,16% entschieden haben, sieht vor, dass die Gemeinde das Ge-
meindehaus (Mehrzweckhalle) nicht mehr weiter betreibt bis hin zu einer Trennung von der Immobilie, sich 
im Gegenzug auf das Dorfgemeinschaftshaus konzentriert und dieses z.B. mittels eines Anbaus einer flexib-
leren Nutzung zuführt. 
 
Die Alternative 2, für die sich insgesamt 36,34% entschieden haben, sah vor, dass beide Immobilien weiterhin 
Gemeindeeigentum bleiben und der status quo beibehalten wird. 
 
Die Wahlbeteiligung lag deutlich unter der Wahlbeteiligung der Bundestagswahl. Festgestellt werden konnte, 
dass insbesondere die Jungwähler ab dem 14. Lebensjahr nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht ha-
ben. 
 
Auch wenn das Ergebnis dieser Einwohnerbefragung nicht bindend für das weitere Verwaltungshandeln der 
Gemeinde Waake ist, wurde im Vorfeld dennoch sehr deutlich erklärt, dass man den Willen der Einwohner 



respektieren und umsetzen werde. Das bedeutet, dass die Verwaltung die praktische Umsetzung dieser Ein-
wohnerbefragung in Angriff nehmen wird. Hierfür wurden im Rahmen einer ersten Abstimmung unter den 
Mitgliedern des Rates folgende Informationen ausgetauscht: 
 
• Für das Gemeindehaus liegt eine Anfrage zur Anmietung des Gebäudes vor. Würde die Gemeinde 

Waake das Gemeindehaus vermieten, generiert das zum einen Mieteinnahmen, auf der anderen Seite 
würden laufende Unterhaltskosten entfallen. 

 
• Ein Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses soll ausgeschrieben werden. Im Vorfeld soll hierfür mit spe-

zialisierten Architekten Kontakt aufgenommen werden. 
 

• Die Verwaltung wird das Gespräch mit Familie Caspari suchen, um die unbefriedigende Situation be-
züglich des Wegerechts vor dem Gemeindehaus zu besprechen und die Vorstellungen der Familie 
Caspari über die weitere Verwendung ihrer Immobilie in Erfahrung zu bringen. 

 
Die Verwaltung bittet die Fraktionen und den Rat um weitere Meinungsäußerungen zu möglichen Szenarien. 
Die Verwaltung plant, im nächsten Jahr die Weichen für die konkrete Weiterentwicklung beider Immobilien 
endgültig zu stellen. 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor 
Bürgermeister 



Gemeinde Waake 
- Der Bürgermeister - 

Sitzungsvorlage Nr. 36/2017 
 

      18.10.2017 
Beratende Gremien   Sitzungstag  öffentlich nicht öffentlich 
Bau- und Umweltausschuss          < >           < > 
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss         < >           < > 
Verwaltungsausschuss   26.10.2017       < >           <X> 
Gemeinderat    26.10.2017       <X>           < > 
 
 
Allgemeine Vorbefassung durch den Verwaltungsausschuss 
 
Im Nachgang zur Sitzung des Verwaltungsausschusses am 7. September 2017 gab es zwischen den Beteilig-
ten noch Klärungsbedarf bezüglich der Zulässigkeit einer Beratung im Rat, wenn der Verwaltungsausschuss 
eine Beschlussempfehlung bereits mit einer Mehrheit abgelehnt hat. Es ging dabei um den Grundstückskauf 
Hacketalstraße 1 - 3 zur Rückversetzung des Zaunes. Die Sitzungsvorlage der Verwaltung sah einen Kauf 
des Grundstücksanteils vor. Aus dem Verwaltungsausschuss (kurz: VA) heraus wurde jedoch der Antrag 
gestellt, den Grundstücksanteil nicht zu kaufen. Fraglich ist nun, ob durch den neu gestellten Antrag, das 
Grundstück nicht zu kaufen, der mit zwei Ja-Stimmen angenommen wurde, eine Behandlung des Sachver-
halts im Rat ausgeschlossen war. Wäre der ursprüngliche Beschluss, den Grundstücksteil zu kaufen, abge-
lehnt worden, hätte dieses nach Meinung von Kommentierungen des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (kurz: NKomVG) ggf. zu einer zwingenden Nichtbehandlung im Rat geführt. Damit könnte 
nun allein durch die Neuformulierung des Antrages, dem mit Ja-Stimmen zuzustimmen ist, eine Nachbefas-
sung im Rat eröffnet werden. 
 

 
Eine erste Recherche der Verwaltung hat Folgendes ergeben:  

 
a) Fasst der Rat einen Beschluss, der vom VA abweicht, dann, so die Kommentarmeinung, gilt der Be-

schluss des Rates als nicht vorbereitet und ist nichtig. Das wird aus einem Urteilsfall entnommen, bei 
dem dieser Punkt aber ausdrücklich ausgenommen wurde, ist also nur eine Interpretation, der keine aus-
drückliche gerichtliche Entscheidung zugrunde liegt (unter anderem Blum/Häuser/Meyer, Kommentar 
zum NKomVG, zu § 76, Tz 14).  

 
b) Wenn eine abschließende Entscheidung dem Rat zugebilligt werden soll, der nicht der Gefahr der Nich-

tigkeit bei Abweichung von der Beschlussempfehlung durch den VA ausgesetzt werden solle, kann im 
VA nur eine Beratung ohne Beschlussfassung durchgeführt werden (unter anderem Blum/Häu-
ser/Meyer, Kommentar zum NKomVG, zu § 76, Tz 18). Im Ergebnis kann dann aber gefolgert werden, 
dass das VA nie Beschlüsse fassen sollte, um die nachfolgenden Beschlüssen des Rates nicht der Gefahr 
der Nichtigkeit auszusetzen. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, der Kommunalaufsicht folgende Sachverhalt zur Klärung vorzulegen: 

 
1. Hat der VA über den Sachverhalt beraten und abgestimmt, dabei aber die Beschlussempfehlung der 

Verwaltung abgelehnt, so hindert das nicht, auch den Rat über die Beschlussempfehlung zu beraten und 
abzustimmen. Wenn das Abstimmungsergebnis gleichlautend ablehnend wie im VA ist, ist die ableh-
nende Beschlussfassung wirksam. Hätte der Rat dem Beschluss zugestimmt, in unserem Fall also für 
den Kauf des Grundstücks, so wäre dieser Beschluss aber ggf. nichtig, da der VA anders abgestimmt 
hat. Mit anderen Worten, die ausdrückliche Ablehnung der Beschlussempfehlung der Verwaltung durch 
den VA führt nicht zwangsläufig dazu, dass eine Beratung im Rat ausgeschlossen ist. Anders sieht es 
aus, wenn im VA der Sachverhalt von der Tagesordnung genommen worden wäre (Reiterhof-Fall in der 
Gemeinde Waake). Hier hätte man aber dann auch das Verfahren wählen können, ohne eine Beschluss-
fassung im VA dem Rat jegliches Entscheidungsrisiko zu nehmen. 

 



2. Hat nur die Umformulierung des Beschlusses, dass Grundstück nicht zu kaufen, der mit zwei Ja-Stim-
men bestätigt wurde, die Möglichkeit der weiteren Erörterung im Rat eröffnet und hätte eine abwei-
chende Beschlussfassung im Rat, das Grundstück dann doch zu kaufen, eine Nichtigkeit des Ratsbe-
schlusses zur Folge? Die zweite Rechtsfolge ist erscheint unerheblich, denn nur der Umstand, ob die 
Zustimmung zu dem neuformulierten VA-Beschluss die Möglichkeit der Beschlussfassung im Rat er-
möglicht, ist maßgebend. Hätte man an dieser Stelle nur beraten und auf eine Beschlussfassung verzich-
tet, so wäre der Rat in seiner Entscheidung frei gewesen. 

 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Rat der Gemeinde Waake beauftragt die Verwaltung, die beiden vorgenannten Sachverhalte der Kom-
munalaufsicht zur Klärung vorzulegen. 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor 
Bürgermeister 



Gemeinde Waake 
- Der Bürgermeister - 

Sitzungsvorlage Nr. 38/2017 
 

      18.10.2017 
Beratende Gremien   Sitzungstag  öffentlich nicht öffentlich 
Bau- und Umweltausschuss          < >           < > 
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss         < >           < > 
Verwaltungsausschuss   26.10.2017       < >           <X> 
Gemeinderat    26.10.2017       <X>           < > 
 
 
Schulbussituation in Waake und in Bösinghausen 
 
Der Fahrplan für die Schülerbeförderung nach Göttingen ist zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 geändert 
worden. Das zuständige Unternehmen RBB mit seinen Subunternehmern hat sich infolge der mangelnden 
Auslastung des durchgehenden Busses von Bösinghausen über Waake nach Göttingen für eine Abschaffung 
dieser Verbindung entschieden. Die Schülerinnen und Schüler aus Bösinghausen müssen nun morgens in 
Waake umsteigen und zusammen mit den Waaker Schülerinnen und Schüler die Linie 170 nach Göttingen 
zu nutzen. 
 
Die neuen Verbindungen haben zu erheblichen Problemen bei der Schülerbeförderung geführt. Die Busse 
sind i.d.R. so voll, dass ein Zustieg für alle Schülerinnen und Schüle aus Waake und Bösinghausen in Waake 
morgens nicht möglich ist. Auch Ausweichverbindungen, die vom Landkreis nach Hinweis auf die missliche 
Situation angeführt wurden, stellen keine Nutzungsalternative da. Diese Verbindungen können zum Teil aus 
Bösinghausen nicht erreicht werden bzw. erlauben keine Ankunft zu einem pünktlichen Schulbeginn. Auch 
kann die Abschaffung der durchgehenden Verbindung mit dem Argument der fehlenden Auslastung nicht 
nachvollzogen werden. Beobachtungen vor Ort haben ergeben, dass aus Bösinghausen und Waake rd. 50 
Kinder eine Schulbusanbindung nach Göttingen benötigen. 
 
Die zur Zeit vorherrschende Situation hat die Eltern der Schülerinnen und Schüler veranlasst, massiv beim 
Landkreis, bei dem zuständigen Transportunternehmen RBB und auf politischer Ebene aktiv zu werden. Die-
ses hat bisher zu keiner Änderung der Situation geführt. Als Ausweichlösung werden zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler nun von ihren Eltern nach Göttingen zur Schule gefahren, ein Umstand, der allerdings nicht Sinn 
der im Verantwortungsbereich des Landkreises liegenden Schülerbeförderung ist. 
 
Die Verwaltung der Gemeinde hat auf Bitten der Eltern in Telefonaten und schriftlich die zuständige Sach-
bearbeitung im Landkreis Göttingen auf die nicht haltbaren Umstände hingewiesen. Der Landkreis verweist 
in erster Linie auf die wirtschaftliche Eigenständigkeit und selbstverantwortliche Gestaltungsmöglichkeit des 
beauftragten Transportunternehmens. Seitens des Landkreises wurde aber um eine Enzelfalldarstellung der 
Missstände gebeten. Daraufhin hat die Verwaltung der Gemeinde über die bestehenden Whatsapp-Gruppen 
der Eltern und die Homepage der Gemeinde mit einem standardisierten Formblatt bis zu den Herbstfereien 
Einzelsachverhalte gesammelt und nach einer Auswertung dem Landkreis mit Schreiben vom 09.10.2017 zur 
Verfügung gestellt. Eine Reaktion hierauf ist bis zum 18.10.2017 nicht erfolgt. 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Rat der Gemeinde Waake fordert den Landkreis Göttingen auf, die Schülerbeförderung aus den Orten 
Waake und Bösinghausen nach Göttingen auf den status quo vor den Sommerferien 2017 unter Abstimmung 
mit dem beauftragten Transportunternehmen wieder herzustellen und eine durchgehende Verbindung mit der 
ehemaligen Linie 173 zu schaffen. 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor 
Bürgermeister 


